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n~ !i05 der Beilagen zu den StenogrJ9hischen Protokol1en des Nationalrates 

XIV. Gesüzgebungspe.Iiode 

DER BUNDESMINISTER FüR FINANZEN Wien, 1976 03 19 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
Wi·en ll 1<> 

133 lAB 

1916 '. ~03" 2 4 
zU -I06/J 

Auf die Antrage der Abgeordneten Vetter und Genossen vom 
270 Jänner 1976~ Nro 106/J, betreffend Exposituren von Finanz­
ämtern, beehre ich mich mitzuteilen~ 

Zu 1)~ 

In einigen Finanzamtsbereichen bestehen sogenannte "Außen­
stel1entt~ welchen praktisch ausschließlich Agenden auf dem 
Sektor der Verbrauchsteuern und Monopole zukommeno Außenstellen 
bestehen derzeit unabhängig vom Sitz eines Bezirksgerichtes: 

Im Bereich der Finanzlandesdirektionfür Wien? Niederösterreich 
und Burgenland in~ 
Waidhof'en/Ybbs im Finanzamtsbereich Amstetteu\) 
Laa/Thaya im Finanzamtsbereich Mistelbach\) 
Kirchberg/Pielach'im Finanzamtsbereich Sto Pölten, 
Raabs/Thaya im Finanzamtsbereich Waidhofen/Tha,a\) 
Neusiedl am See im Finanzamtsbereich Eisenstadt~ 
Oberpullendorf im Finanzamtsbereich Eisenstadt, 
Güssing im Finanz8111tsbereichOberwartl) 
Retz im Finanzamtsbereich Hollabrunn ll 

. Geras im Finsnzamtsbereich. Horn\l 
Gföhl .im Finanzamtsbereich KreXis ll 

Allentsteigim Finanzamtsbereich Zwettl, 
Schwechat ·im Finanzamtsbereich Wien/Umgebung; 

Im Bereich der Finanzlandesdirektion für Oberösterreich in: 
Unterweißenbach im FinanzamtsbereichFreistadt, 
Bad lachl im Finanzamtsbereich Gmundenl) 
Eterdingim FinanzamtsbereichGrieakirchen\) 

./. 
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Windischgarsten im Finanzamtsbereich Kirchdorf 11 .. 

Grein im Finanzamtsbereich Perg9 

Mondsee im Finanzamtsbereich Vöcklabruck; 

Im Bereich der Fin&nzlandesdirektion für Salzburg ing 
Neumarkt am Wallersee im Finanzamtsbereich Salzburg/Lsnd9 

Mittersill im Finanzamt!Sbereich Zell/See~ 

Im Bereich der Finanzlandesdirektion für Steiermark in: 
Mursu im Finanzamtsbereich Judenburgl) 
Schladming im Finanzamtsbereich Liezenl) 
Fürstenfeld im Finanzamtsbereich Feldbach.;. 

Im Bereich der Finanzlandesdirektion tür Kärnten in~ 
Völkermarkt im Finanzamtsbereich Klagenturt, 
Feldkirchen im Finanzamtsbereich Klagenfurtl) 
Althofen im Finanzamtsbereich St o Veit/Glan~ 

Hermagor im FinanzamtsbereichVillach .. 

Zu 2).;. 
Nach Auflassung der im Bundesgebiet bestehenden 125 Steuerau!­
sichtsstellen mit Wirkung vom 10 Jänner 1973 wurde als Uber- . 
gangsregelung den Finanzlandesdirektionen die Möglichkeit ein­
geräumt, mit Zustimmung des Bundeeministeriums für Finanzen im 
Falle beI'Ücksichtigungswürdiger lokaler Verhältnisse Außen­
stellen zu errichtcno Die Errichtung von Außenstellen durfte 
nur in Erwägung gezogen werden~ wenn ein größerer Teil des 
örtlichen Zuständigkeitsbereiches des Finanzamtes ungünstigste .• 
Verkehrslage .YBS! konzentrierten Arbeitsanfall aufzuweisen hatte. 
Der Arbeitsbereich der Außenstellen erstreckt sich ebenso wie 
jener der früheren Steueraufsichtsstellen nahezuausschlieBlich 
auf dem Sektor der Verbrauchsteuern und Monopoleo Zum Unter­
schied von den Steueraufsichtsstellen sind jedoch die .AuBen­
stellen Amtsstellen ohne ständige Besetzungo 

Zu 3) g 

An die Errichtung weiterer Außenstellen ist nicbtgedacht, 
vielmehr besteht aus Rationalisierungsgrücden die Absicht, .. 
auch die noch bestehenden Au.ßensteilenentsprechendder fest­
stellbaren abnehmenden Frequenz nach ~und nach aUfzulassen.· 
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Die Parteien gehen nämlich in zunehmendem 11aß dazu über, . 
ihre Anbringen im Postweg einzureichene überdies können 
diese Außenstellen schon aufgrund der fachlichen Speziali­
sierung der Bediensteten der Finanzämter und in!olge Nicht­
vorhandenseins der entsprechenden .AkteiJ. bei den Außenstellen­
diese befinden sich im Finanzamt - kaum als allgemeine Aus­
kunftsstellen fungieren .. Vom Stand~unkt der Verwaltung be­
deutet aber die Abstellung von Bediensteten zu bestimmten 
Zeiten zur Betreuung der Au.ßenstellen einen Ausfall dieser 
Arbeitskräfte bei der im Finanzamt zu bewältigenden Arbeit • 

.... ~~ 
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